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Die nachfolgenden textlichen Festsetzungen sind hinsichtlich ihres räumlichen Geltungsberei-
ches deckungsgleich mit dem zeichnerisch festgesetzten Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
„Solarpark An der Einspacher Höhe“ in Ober-Ramstadt. Die zeichnerischen Festsetzungen (Plan-
teil) werden durch diese textlichen Festsetzungen ergänzt. 

A. Planungsrechtliche Festsetzungen nach § 9 Baugesetzbuch 
(BauGB) in Verbindung mit (i.V.m.) der Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) 

A.1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1 und 11 
BauNVO) 

A.1.1. Für die zeichnerisch entsprechend festgesetzten Flächen wird ein „Sonstiges Sonderge-
biet“ (SO) gemäß § 11 BauNVO mit der Zweckbestimmung „Freiflächen-Photovoltaikan-
lage und Energiespeicherung“ festgesetzt. 

A.1.2. Im Sondergebiet „Freiflächen-Photovoltaikanlage und Energiespeicherung“ sind aus-
schließlich Freiflächen-Photovoltaikanlagen und Anlagen, die der Umwandlung und 
Speicherung der damit gewonnenen Energie dienen (z.B. Elektrolyseure, Batteriespei-
cher etc.), mit den diesbezüglich erforderlichen Anlagenkomponenten (z.B. Solarmo-
dule, Modul-Unterkonstruktionen, Transformatoren, Wechselrichter, Schalt- und Über-
gabestationen, Wasserstoff-Verdichter und -Verladestationen, Speicherbatterien etc.), 
Nebenanlagen sowie Stellplätzen und Zufahrten zulässig. 

A.1.3. Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes dürfen keine Störfallbetriebe im Sinne des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) errichtet werden. 

A.2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 bis 19 
BauNVO) 

A.2.1. Die maximale Höhe baulicher Anlagen wird auf 3,5 m über der Geländeoberfläche fest-
gesetzt. Unterer Bezugspunkt ist dabei die Geländehöhe in dem auf die Geländeober-
fläche projizierten geometrischen Zentrum (Schwerpunkt) des jeweiligen Modultisches 
bzw. der jeweiligen baulichen Anlagen. Messtechnische Anlagen (z.B. Masten zur Mon-
tage von Sensoren) sowie sicherheitstechnische Einrichtungen zur Fremdüberwachung 
der Anlage (z.B. Masten zur Montage von Kameras) dürfen dieses Maß um bis zu 4,0 m 
überschreiten. 

A.2.2. Für die Grundflächenzahl (GRZ) wird ein Höchstmaß von 0,7 festgesetzt. Die hierauf 
anzurechnenden Grundflächen von Photovoltaikanlagen berechnen sich über die auf die 
Ebene projizierten Modulflächen. 

A.2.3. Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen der in § 19 Abs. 4 Satz 1 
BauNVO bezeichneten Anlagen nicht überschritten werden. 

A.2.4. Die maximal zulässige Grundfläche für Transformatoren, Wechselrichter, Schalt- und 
Übergabestationen, Elektrolyseure, Wasserstoff-Verdichter und -Verladestationen, 
Speicherbatterien und andere Nebenanlagen sowie Stellplätze und Zufahrten beträgt in 
Summe 250 m². 

A.3. Zulässigkeit von Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 BauNVO) 

A.3.1. Geschlossene Garagen und offene Garagen (Carports) im Sinne der Garagenverord-
nung (GaV) sind unzulässig. 
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A.4. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

A.4.1. Naturschutzfachliche und -rechtliche Maßnahmen: 

Folgende naturschutzfachlich und -rechtlich relevanten Kompensations- sowie Vermei-
dungs- und Minimierungsmaßnahmen sind zu beachten bzw. umzusetzen: 

1. Verbot eines Bodenauftrags: 

Ein Bodenauftrag ist unzulässig. 

2. Reduzierung der Bodenversiegelung: 

Stellplätze und Zufahrten sind mit wasserdurchlässiger begrünter Oberfläche her-
zustellen (z.B. Schotterrasen o.ä.). 

3. Aufbringung von Baustoffen: 

Baustoffe wie Kies oder Schotter sind in Baustelleneinrichtungsflächen so aufzu-
bringen, dass sie bei Rückbau der baulichen Anlagen ohne Beschädigung des da-
runterliegenden natürlichen Bodenprofils wieder entfernt werden können. 

4. Versickerung von Niederschlagswasser: 

Das auf befestigten Freiflächen sowie auf Dach- und Modulflächen anfallende Nie-
derschlagswasser ist dezentral über die belebte Bodenzone zu versickern. 

5. Randeingrünung: 

In den Bereichen mit der zeichnerischen Festsetzung „Anpflanzen: Hecken“ sind 
mindestens 3,0 m breite, mindestens 2-reihige Hecken anzupflanzen, dauerhaft zu 
unterhalten und zu pflegen. Die Hecken sind mit einem maximalen Pflanzabstand 
von 1,5 x 1,0 m zu pflanzen. Ein Heckenschnitt auf 3,0 m Breite und 3,5 m Höhe 
ist zulässig. Im Übrigen sollen die Hecken freiwachsend sein. In den Hecken sind 
notwendige Tür- und Toröffnungen zulässig. 

6. Naturnahe Grünlandansaat mit extensiver Bewirtschaftung: 

Innerhalb der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Boden, Natur und Landschaft sind unter den Solarmodulen sowie in den 
nicht von Solarmodulen überstandenen Flächen extensiv genutzte (Blüh-)Wiesen 
anzulegen und dauerhaft zu unterhalten, soweit diese Flächen nicht für betriebs-
bedingt erforderliche Anlagen (z.B. Transformatoren, Wechselrichter, Schalt- und 
Übergabestationen, Elektrolyseure, Wasserstoff-Verdichter und -Verladestatio-
nen, Speicherbatterien etc.), Nebenanlagen, Stellplätze oder Zufahrten benötigt 
werden. Stellflächen für Imker sind innerhalb dieser Wiesenflächen zulässig. 

Für die Einsaat sind (Blüh-)Wiesenmischungen zu wählen, die eine hohe Band-
breite von sonnenliebenden bis schattenverträglichen und von trockenheitstoleran-
ten bis feuchtigkeitsliebenden Wildarten beinhalten (beispielsweise die Wiesen-
Saatgutmischung „Nr. 24: Mischung Solarpark“ der Rieger-Hofmann GmbH in 
Blaufelden-Raboldshausen o.ä.). 

Pflege: Es ist eine extensive Pflege ohne Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutz-
mitteln vorzusehen. Auf eine Bewässerung der Wiesenflächen ist zu verzichten. 
Die begrünten Flächen sind ein bis zwei Mal pro Jahr zu mähen. Das Mahdgut ist 
von der Fläche zu entfernen (Hinweis: Das Mahdgut kann als Heu verfüttert wer-
den). Alternativ kann temporär Schaf- und/oder Eselbeweidung stattfinden. Ein da-
ran anschließender Säuberungsschnitt wird empfohlen. 
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A.4.2. Artenschutzfachliche und -rechtliche Maßnahmen: 

Folgende artenschutzfachlich und -rechtlich relevanten Maßnahmen sind zu beachten 
bzw. umzusetzen: 

1. Ökologische Baubegleitung: 

Zur Wahrung der artenschutzrechtlichen Belange sowie zur fachlichen Beratung 
und Unterstützung bei der Umsetzung und Dokumentation der artenschutzrecht-
lich festgelegten Maßnahmen (werden nach Vorlage der Artenschutzprüfung zur 
Entwurfsplanung noch ergänzt) ist eine qualifizierte Person aus dem Fachbereich 
Biologie/Ökologie oder vergleichbarer Fachrichtungen als Ökologische Baubeglei-
tung einzusetzen. 

2. Sicherung von Austauschfunktionen: 

Bei Zäunen ist zwischen Zaununterkante und Boden ein Abstand von mindestens 
15 cm einzuhalten. Die Errichtung von Mauersockeln ist unzulässig. 

Weitere erforderliche Maßnahmen zum Artenschutz werden nach Vorlage der Arten-
schutzprüfung zur Entwurfsplanung noch ergänzt. 

A.5. Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 
Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 

A.5.1. Bei allen im Bebauungsplan festgesetzten Anpflanzungen bzw. bei der Nachpflanzung 
abgestorbener oder abgängiger Gehölze sind ausschließlich standortgerechte und hei-
mische Gehölzarten (siehe Listen empfohlener Gehölzarten unter Punkt C.5) mit folgen-
den Mindestpflanzqualitäten zu verwenden: 

• Hochstämme, 3 x verpflanzt, mit Ballen, 14-16 cm Stammumfang 

• Heister, 2 x verpflanzt, mit Ballen, 150-175 cm 

• Sträucher, 2 x verpflanzt, 4 Triebe, 60-100 cm 

A.5.2. Das Anpflanzen von Nadelgehölzen und Hybridpappeln ist unzulässig. 

A.6. Zulässigkeit von baulichen und sonstigen Nutzungen und Anlagen für ei-
nen bestimmten Zeitraum sowie Folgenutzung (§ 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 
Satz 2 BauGB) 

A.6.1. Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BauGB wird festgesetzt, dass die Zulässigkeit von Frei-
flächen-Photovoltaikanlagen und Anlagen, die der Umwandlung und Speicherung der 
damit gewonnenen Energie dienen (z.B. Elektrolyseure, Batteriespeicher etc.), mit den 
diesbezüglich erforderlichen Anlagenkomponenten (z.B. Solarmodule, Modul-Unterkon-
struktionen, Transformatoren, Wechselrichter, Schalt- und Übergabestationen, Wasser-
stoff-Verdichter und -Verladestationen, Speicherbatterien etc.), Nebenanlagen sowie 
Stellplätzen und Zufahrten auf den als „Sonstiges Sondergebiet“ mit der Zweckbestim-
mung „Freiflächen-Photovoltaikanlage und Energiespeicherung“ festgesetzten Flächen 
auf einen Zeitraum von 35 Jahren ab dem Tag der Inbetriebnahme der Anlage be-
schränkt ist. Alle im Rahmen des Vorhabens errichteten baulichen Anlagen sind inner-
halb einer Frist von 12 Monaten ab Ablauf der 35 Jahre wieder vollständig abzubauen 
und es ist der Ursprungszustand der Flächen (Ackerflächen) wiederherzustellen. 

A.6.2. Mit Ablauf des vorgenannten Zeitraumes werden anstelle der bisherigen Sondergebiets-
flächen „Flächen für die Landwirtschaft“ gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 18a BauGB als Folgenut-
zung (§ 9 Abs. 2 Satz 2 BauGB) festgesetzt. Die gemäß Punkt 5 der textlichen Festset-
zung A.4.1 gepflanzten Hecken sind weiterhin nach den jeweils vorgegebenen Maßnah-
men dauerhaft zu unterhalten und zu pflegen. 
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B. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (örtliche Bauvorschrif-
ten) nach § 91 Hessischer Bauordnung (HBO) i.V.m. § 9 Abs. 4 
BauGB 

B.1. Art, Gestaltung und Höhe von Einfriedungen (§ 91 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 HBO) 

B.1.1. Es sind nur offene Einfriedungen bis zu einer maximalen Höhe von 2,5 m in Form von 
Holz-, Metall- oder Maschendrahtzäunen zulässig (Punkt 2 der textlichen Festset-
zung A.4.2 ist hierbei zu beachten). Die Errichtung von Zäunen mit Übersteigschutz ist 
dabei zulässig. Das Einweben von Kunststoffbändern in Stabgitterzäunen ist unzulässig. 

B.1.2. Einfriedungen müssen von Grundstücksgrenzen mindestens 0,5 m zurückbleiben. 

C. Hinweise und Empfehlungen 

C.1. Brandschutz und Rettungswege 

C.1.1. Die Frage des erforderlichen Brandschutzes ist im Zuge der Vorhabenplanung mit dem 
vorbeugenden Brandschutz und der örtlichen Feuerwehr abzustimmen. In diesem Zu-
sammenhang wird darauf hingewiesen, dass Freiflächen-Photovoltaikanlagen nur eine 
sehr geringe Brandlast haben und nicht zu vergleichen sind mit Aufdachanlagen, bei 
denen die Trägerkonstruktion (Hausdach) oft aus brennbaren Materialien besteht. Frei-
flächen-Photovoltaikanlagen bestehen in der Regel aus nichtbrennbaren Gestellen, den 
Solarpaneelen und Kabelverbindungen. Der Nachweis einer ausreichenden Löschwas-
serversorgung in Anlehnung an das DVGW-Arbeitsblatt W 405 (Regelwerk „Bereitstel-
lung von Löschwasser durch die öffentliche Trinkwasserversorgung“ des Deutschen Ver-
eins des Gas- und Wasserfaches e.V.) erscheint daher entbehrlich. 

C.1.2. Es wird darauf hingewiesen, dass Zu- oder Durchfahrten für die Feuerwehr, Aufstellflä-
chen und Bewegungsflächen gemäß Anhang HE 1 (Muster-Richtlinien über Flächen für 
die Feuerwehr) der Hessischen Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen 
(H-VV TB) so zu befestigen sind, dass sie von Feuerwehrfahrzeugen mit einer Achslast 
bis zu 10 t und einem zulässigen Gesamtgewicht bis zu 16 t befahren werden können. 
Die lichte Breite der Zu- oder Durchfahrten muss mindestens 3 m betragen. Diese Werte 
entsprechen auch den Vorgaben der DIN 14090 (Flächen für die Feuerwehr auf Grund-
stücken), die im Rahmen der Vorhabenplanung ebenfalls zu beachten ist. Die Vorha-
benplanung ist daher so auszulegen, dass sowohl die Zufahrt zum Vorhabengelände als 
auch die Umfahrungsmöglichkeit der Photovoltaikanlage innerhalb der Einfriedung die 
Maßgaben der DIN 14090 berücksichtigt. Ggf. kann für die gewaltlose Zugänglichkeit 
der Anlage, in Absprache mit der örtlichen Feuerwehr, ein Feuerwehr-Schlüsseldepot 
Typ 1 am Zufahrtstor vorgesehen werden. 

C.1.3. Der Feuerwehrplan ist von der Bauherrschaft bzw. dem beauftragten Anlagenhersteller 
entsprechend der gewählten Bauausführung zu erstellen, mit der Feuerwehr abzustim-
men und dem Bauamt zur Abnahme vorzulegen. 

C.2. Denkmalschutz 

C.2.1. Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befinden sich nach Kenntnisstand der Stadt 
Ober-Ramstadt keine Kulturdenkmäler nach § 2 Hessisches Denkmalschutzgesetz 
(HDSchG). 

C.2.2. Es wird dennoch darauf hingewiesen, dass bei Erdarbeiten jederzeit Bodendenkmäler, 
wie Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen und Fundgegenstände (z.B. Scher-
ben, Steingeräte, Skelettreste), entdeckt werden können. Diese sind nach § 21 HDSchG 
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unverzüglich der hessenARCHÄOLOGIE (Archäologische Abteilung des Landesamtes 
für Denkmalpflege Hessen) oder der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises 
Darmstadt-Dieburg anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf einer 
Woche nach der Anzeige im unveränderten Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise 
vor Gefahren für die Erhaltung des Fundes zu schützen (§ 21 Abs. 3 Satz 1 HDSchG). 

C.3. Pflanzabstände 

C.3.1. Bei Bepflanzungsmaßnahmen im Bereich von Ver- und Entsorgungsleitungen sind aus-
reichende Pflanzabstände einzuhalten, damit Auswechslungen oder Reparaturen dieser 
Anlagen vorgenommen werden können. Darüber hinaus ist bei Anpflanzungsmaßnah-
men im Bereich von Leitungstrassen zu beachten, dass tiefwurzelnde Bäume gemäß 
DIN 18920 (Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von Bäumen, Pflanzenbe-
ständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen) und Merkblatt DWA-M 162 
(Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle) einen Mindestabstand zu den Ver- und 
Entsorgungsleitungen aufweisen müssen. Wird dieser Abstand unterschritten, so sind 
die Leitungen gegen Wurzeleinwirkungen zu sichern oder die Standorte der Bäume dem-
entsprechend zu verschieben. Pflanzmaßnahmen im Nahbereich von Betriebsmitteln 
sind deshalb vorher mit den entsprechenden Ver- und Entsorgungsunternehmen abzu-
stimmen. Bei der Neuverlegung von Ver- oder Entsorgungsleitungen durch Ver- bzw. 
Entsorgungsunternehmen im Bereich bestehender Bäume sind die erforderlichen 
Schutzmaßnahmen durch die Ver- bzw. Entsorgungsträger zu errichten. 

C.3.2. Bei Gehölzpflanzungen im Bereich von Nachbargrenzen ist im Hinblick auf die Pflanz-
abstände das Hessische Nachbarrechtsgesetz (NachbG HE) zu beachten. 

C.4. Baugrund und Bodenschutz 

C.4.1. Es wird darauf hingewiesen, dass von der Stadt Ober-Ramstadt keine Baugrunderkun-
dung durchgeführt wurde. Je nach Erfordernis durch die bauliche Anlage wird daher 
empfohlen, vor Planungs- bzw. Baubeginn objektbezogene Baugrunduntersuchungen 
gemäß DIN 4020 (Geotechnische Untersuchungen für bautechnische Zwecke - Ergän-
zende Regelungen zu DIN EN 1997-2) bzw. DIN EN 1997 (Entwurf, Berechnung und 
Bemessung in der Geotechnik) im Hinblick auf die Gründungssituation und die Grund-
wasserstände durch ein Ingenieurbüro durchführen zu lassen. 

C.4.2. Der Stadt Ober-Ramstadt liegen keine Hinweise auf das Vorhandensein von Altflächen 
(Altstandorte, Altablagerungen), schädlichen Bodenveränderungen und/oder Grundwas-
serschäden im Plangebiet vor. Bei allen Baumaßnahmen, die einen Eingriff in den Boden 
erfordern, ist dennoch auf organoleptische Auffälligkeiten (z.B. ungewöhnliche Farbe, 
Geruch etc.) zu achten. Ergeben sich bei den Erdarbeiten Kenntnisse, die den Verdacht 
einer schädlichen Bodenveränderung begründen, sind diese umgehend der zuständigen 
Behörde, dem Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt 
Darmstadt, Dezernat IV/Da 41.5 - Bodenschutz, mitzuteilen. Darüber hinaus ist ein 
Fachgutachter in Altlastenfragen hinzuzuziehen. Schädliche Bodenveränderungen im 
Sinne des § 2 Abs. 3 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) sind Beeinträchtigungen 
der Bodenfunktionen, die geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche 
Belästigungen für den einzelnen oder die Allgemeinheit herbeizuführen. 

C.4.3. Zur Gewährleistung des Bodenschutzes (§ 202 BauGB) sind Maßnahmen zur Erhaltung 
und zum Schutz des Bodens - insbesondere des Oberbodens - vor Vernichtung oder 
Vergeudung vorzusehen. Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Boden-
schutzes wird hingewiesen. Die einschlägigen Gesetze, Verordnungen, Regelwerke und 
Richtlinien sind zu beachten. 

C.4.4. Zur Vermeidung und Minderung von Eingriffen in das Schutzgut Boden sollte eine Mini-
mierung der Baustellenfläche angestrebt werden. 
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C.4.5. Bodenarbeiten sollten grundsätzlich nur bei schwach-feuchtem Boden und bei nieder-
schlagsfreier Witterung erfolgen. Die DIN 19731 und DIN 18915 geben Anhaltspunkte, 
wann Böden für die Umlagerung geeignet sind. Sie legen auch fest, dass der Feuchte-
zustand des Bodens bei den Bauarbeiten zu beachten ist. Nach nassen Witterungsperi-
oden müssen die Böden ausreichend abgetrocknet sein (Rolltest). 

C.4.6. Das bei der Maßnahme anfallende und zu verwertende Bodenmaterial ist nach verschie-
denen Bodenarten getrennt in Bodenmieten zu lagern. Ein Verdichten des Materials ist 
grundsätzlich zu verhindern. Eine Lagerhöhe von über 2 m ist deshalb zu vermeiden. 
Wassergesättigte/nasse Böden sind nicht in Mieten zu lagern. Als Bereitstellungsfläche 
ausgeschlossen sind Böden, die die natürlichen Bodenfunktionen wie hohe Bodenfrucht-
barkeit, hohes Wasserspeichervermögen sowie die Archivfunktion (§ 2 Abs. 2 Nr. 1 und 
Nr. 2 BBodSchG) in besonderem Maße erfüllen. 

C.4.7. Das Auf- oder Einbringen des zu verwertenden Bodenmaterials ist in schonender Weise 
auszuführen (Fahrzeuge mit Niederdruckreifen, Kettenfahrzeuge mit Breitbandlaufwerk) 
und die vorhandenen natürlichen Bodenfunktionen sind so wenig wie möglich zu beein-
trächtigen. 

C.4.8. Nach Abschluss der Bauarbeiten sind die Bodenfunktionen durch Rekultivierung ver-
dichteter Bereiche fachgerecht wiederherzustellen. 

C.5. Auswahllisten standortgerechter und heimischer Gehölzarten 

C.5.1. Für die Anpflanzung standortgerechter und heimischer Gehölze (siehe textliche Festset-
zung A.5.1) werden insbesondere nachfolgend aufgelistete Arten empfohlen, die in be-
grenztem Umfang auch Zuchtformen heimischer Arten einschließen. Die Auswahl an 
heimischen Rankpflanzen ist naturgemäß sehr begrenzt, weshalb zur Erhöhung der Viel-
falt hier auch nicht heimische Arten aufgeführt sind. Gehölze zur besonderen Unterstüt-
zung der Hummel- und Bienenweide (sehr gutes Nektar- und/oder Pollenangebot), wel-
che bevorzugt verwendet werden sollten, sind hierbei mit „*“ gekennzeichnet. 

C.5.2. Laubbäume: 

Acer campestre* (Feldahorn), Acer pseudoplatanus* (Bergahorn), Betula pendula 
(Weiß-/Sandbirke), Carpinus betulus (Hainbuche), Castanea sativa* (Edelkastanie), Fa-
gus sylvatica (Rotbuche), Fraxinus excelsior (Esche), Juglans regia (Walnuss), Morus 
alba* (Weiße Maulbeere), Morus nigra* (Schwarze Maulbeere), Prunus avium* (Vogel-
kirsche), Prunus domestica* (Pflaume), Prunus padus* (Traubenkirsche), Quercus pet-
raea (Traubeneiche), Quercus robur (Stieleiche), Salix alba* (Silberweide), Salix caprea* 
(Salweide), Sorbus aria* (Mehlbeere), Sorbus aucuparia* (Eberesche/Vogelbeere), Sor-
bus intermedia* (Schwedische Mehlbeere), Sorbus torminalis (Elsbeere), Tilia cordata* 
(Winterlinde), Tilia platyphyllos* (Sommerlinde), Ulmus minor (Feldulme). 

Zudem Wildobstsorten* (Wildapfel, Wildbirne, Vogelkirsche, Speierling) und weitere Kul-
turobstbäume* in Arten und Sorten (z.B. Apfel, Birne, Kirsche, Zwetschge, Mirabelle, 
Reneklode etc.), insbesondere hessische Lokalsorten (z.B. Spitzrabau, Metzrenette, Ge-
streifter Matapfel, Ausbacher Roter, Kloppenheimer Streifling, Gacksapfel, Ditzels Ro-
senapfel, Körler Edelapfel, Heuchelheimer Schneeapfel etc.). 

C.5.3. Sträucher/Hecken: 

Acer campestre* (Feldahorn), Berberis vulgaris* (Gewöhnliche Berberitze), Carpinus be-
tulus (Hainbuche), Cornus mas* (Kornelkirsche), Cornus sanguinea* (Hartriegel), Co-
rylus avellana (Haselnuss), Crataegus laevigata* (Rotdorn), Crataegus monogyna* (Ein-
griffeliger Weißdorn), Cytisus scoparius* (Besenginster), Euonymus europaea* (Pfaffen-
hütchen), Hippophae rhamnoides* (Sanddorn), Ligustrum vulgare* (Liguster), Lonicera 
xylosteum* (Heckenkirsche), Prunus padus* (Traubenkirsche), Prunus spinosa* 
(Schlehe), Rhamnus cathartica* (Kreuzdorn), Rhamnus frangula* (Faulbaum), Rosa 
canina* (Hundsrose), Rosa rubiginosa* (Weinrose), Salix purpurea* (Purpurweide), Salix 
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viminalis* (Korbweide), diverse weitere Salix*-Arten (Weidenarten) für die Frühtracht, 
Sambucus nigra* (Schwarzer Holunder), Sambucus racemosa* (Trauben-Holunder), Ta-
xus baccata (Eibe), Viburnum lantana* (Wolliger Schneeball), Viburnum opulus* (Ge-
wöhnlicher Schneeball). 

C.5.4. Kletter- und Rankpflanzen: 

Aristolochia clematis (Osterluzei), Clematis vitalba* (Gemeine Waldrebe), Clematis i.S. 
(Waldreben in Sorten), Hedera helix* (Efeu), Lonicera caprifolium* (Geißblatt/Jelänger-
jelieber). 

C.6. Artenschutz (Flora und Fauna) 

C.6.1. Es obliegt der Bauherrschaft bzw. den Grundstücksnutzenden, für die Vermeidung ar-
tenschutzrechtlicher Verbotstatbestände Sorge zu tragen (auch im Hinblick auf die zu-
künftige Ansiedlung von Arten). Es wird in diesem Zusammenhang empfohlen, schon in 
der Planungsphase, d.h. noch vor der Durchführung von Baumaßnahmen eine fachlich 
qualifizierte Person hinzuzuziehen. 

C.6.2. Bei der Umsetzung des Bebauungsplanes oder auch bei späteren Abriss-, Umbau- oder 
Sanierungsarbeiten darf nicht gegen die im Bundesnaturschutzgesetz (z.Zt. § 44 
BNatSchG) geregelten Verbote zum Artenschutz verstoßen werden, die unter anderem 
für alle europäisch geschützten Arten gelten (z.B. für alle einheimischen Vogelarten, alle 
Fledermausarten und die Zauneidechse). Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es unter an-
derem verboten, Tiere dieser Arten zu verletzen oder zu töten, sie erheblich zu stören 
oder ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu beschädigen oder zu zerstören. Bei Zuwi-
derhandlungen drohen die Bußgeld- und Strafvorschriften (z.Zt. §§ 69, 71 und 71a 
BNatSchG). Die artenschutzrechtlichen Verbote gelten unabhängig davon, ob die bauli-
che Maßnahme baugenehmigungspflichtig ist oder nicht. 

C.6.3. Es wird darauf hingewiesen, dass artenschutzfachliche bzw. -rechtliche Maßnahmen 
auch im Rahmen bauaufsichtlicher Verfahren verbindlich festgesetzt werden können. 

C.6.4. Die Bauherrschaft ist verpflichtet, zu überprüfen, ob artenschutzrechtliche Belange durch 
ihr Bauvorhaben beeinträchtigt werden können. Wird z.B. ein Bauantrag im Herbst oder 
Winter gestellt oder es finden sich zu dieser Zeit keine Spuren von geschützten Arten, 
entbindet dies die Bauherrschaft nicht von der Pflicht, bei einem Baubeginn im Frühjahr 
oder Sommer erneut zu überprüfen, ob geschützte Arten von dem Bauvorhaben betrof-
fen sein könnten. Eine örtliche Absuche durch eine fachlich qualifizierte Person wird da-
her empfohlen. 

C.6.5. Nach bisherigem Kenntnisstand wird bei der Umsetzung des Bebauungsplanes voraus-
sichtlich keine Ausnahmegenehmigung von den Verboten des § 44 BNatSchG erforder-
lich. Sofern dies nach dem Bauleitplanverfahren aufgrund aktueller Beobachtungen doch 
der Fall sein sollte, wäre eine entsprechende Genehmigung bei der Unteren Natur-
schutzbehörde des Landkreises Darmstadt-Dieburg zu beantragen. 

C.6.6. Auf die Beachtung der DIN 18920 (Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von 
Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen) wird hinge-
wiesen. 

C.6.7. Es wird darauf hingewiesen, dass Gehölze und Saatgut für die Begrünung von Aus-
gleichsflächen aus regionaler Herkunft stammen müssen (§ 40 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG). 

C.7. Belange des Kampfmittelräumdienstes 

C.7.1. Der Stadt Ober-Ramstadt liegen keine Hinweise auf das Vorhandensein von Kampfmit-
telresten im Plangebiet und dessen Umgebung vor. 
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C.7.2. Soweit entgegen den vorliegenden Erkenntnissen im Zuge von Bauarbeiten doch ein 
kampfmittelverdächtiger Gegenstand gefunden werden sollte, ist der Kampfmittelräum-
dienst des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt unverzüglich zu ver-
ständigen. 

C.8. Freiflächenplan 

C.8.1. Es wird darauf hingewiesen, dass den Bauvorlagen ein Freiflächenplan beizufügen ist 
(siehe auch Bauvorlagenerlass), in dem die das Vorhaben betreffenden grünordneri-
schen Festsetzungen des Bebauungsplanes (z.B. zeitliche Regelungen und Maßnah-
men zum Ausgleich) sowie artenschutzrechtlichen Festsetzungen übernommen und 
konkretisiert werden. Im Rahmen der Bauvorlagen sind die geplanten Zeitpunkte/-räume 
für (Ausgleichs-)Pflanzungen etc. zu konkretisieren. 


